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3-
Gefetz

vom
15. März 1850.

4.
Minifterieller

Befcheid
vom

14. Juli 1858.

Mit dem Schulgefetze vom 15 . März 1850 und der Verordnung vom
9 . Februar 1852 wurde die ftaatliche Schulaufficht ausgefprocben, das Schulwefen
dem Minifterium für den öffentlichen Unterricht , beziehungsweife dem Unter¬
richtsrate unterAellt , Bezirks- und Ortsfchulräte wurden eingeführt und zur
Beaufüchtigung Schulinfpektoren ernannt .

Das Gefetz vom 15 . März 1850 unterfcheidet zweierlei Arten von Volks¬
feinden:

a) Ecoles publiques, welche von den Gemeinden, von den Departements oder
vom Staate gegründet und erhalten werden, und

b ) Ecoles libres, welche von Privaten oder von Vereinigungen gegründet
und erhalten werden.

Diefes Gefetz beftimmt ferner '2

3

) :
Jede Gemeinde hat eine oder mehrere Volksfeinden zu erhalten . Es kann

unter Umftänden geftattet werden , dafs lieh eine Gemeinde mit einer oder
mehreren Nachbargemeinden in die Erhaltung einer gemeinfamen Schule teilt.
Jede Gemeinde ift verpflichtet , eine oder mehrere Schulen unentgeltlich befuchen
zu laffen . Jede Gemeinde hat für entfprechende Räume für die Lehrerwoh-
nung und für die Schulhaltung fowie für die Lehrzimmereinrichtung und für
den Lehrergehalt zu forgen.

Der Volksfchulunterricht in den Mädchenfchulen umfafst auch weibliche
Handarbeiten . Jede Gemeinde mit 800 oder mehr Einwohnern ift gehalten ,
falls es die eigenen Mittel geftatten , mindeftens eine Mädchenfchule zu er¬
richten.

Keine öffentliche oder private Volksfchule darf ohne befondere Ermächtigung Kinder beiderlei
Gefchlechtes aufnehmen, falls in der Gemeinde eine öffentliche oder private Mädchenfchule befteht . Es
können Gemeindevolksfchulen für Erwachfene über 18 Jahre und Handfertigkeitsfchulen für Kinder
über 12 Jahre errichtet werden . In diefen Schulen dürfen nicht Schüler beiderlei Gefchlechtes auf¬
genommen werden .

Die Salles d 'afile find öffentlich oder privat .
Die Verordnung vom 7. Oktober 1850 fetzt feft , dafs der für die öffentliche

Volksfchule beftimmte Raum vor der Eröffnung durch den Bezirksrat (Delegue
cantonal') zu unterfuchen ift , der dem Akademierat ( 1Confeil academique ) die Zu-
läffigkeit ausfpricht.

Ein minifterieller Befcheid vom 14 . Juli 1858 regelt die ftaatlichen Zu-
fchüffe zum Neubau von Gemeindefchulhäufern.

Diefe Zufchüffe werden nur dann erteilt , wenn durch die betreffenden Be¬
hörden die genaue Einhaltung der genehmigten Schulbaupläne bei der Bauaus¬
führung nachgewiefen wurde.

Vorftehendem Befcheid folgte am 30. Juli 1858 ein minifterielles Rundfehreiben , welches
folgende Beftimmungen enthält :

Dem Anfuchen um eine ftaatliche Beihilfe find nachftehende Behelfe beizugeben :
1) Lageplan , Befchreibung und Auszug aus der Kataftralmappe , woraus die Lage des Schulhaufes

gegen die Nachbargebäude erftchtlich ift ;
2) Auszug der Befchlüffe des Gemeinderates bezüglich diefes Anfuchens mit Angabe der Hohe

jener Summe, die als Beitrag zum Schulbau erbeten wird ;
3) Budget der Gemeinde ;
4} Genauer Nachweis der finanziellen Lage der Gemeinde ;
5 ) Befchlufs des Departementsrates ;
6} Bericht des Akademie -Infpektors .
Über die bauliche Anlage enthält das Rundfehreiben Beftimmungen, welche fpäter im Wortlaute

folgen s).
2) Nach : F . Narjoux . Les ecoles fubliques en France ei en Angleterre , Paris 1881.3) Siehe 2. Kapitel . A .
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Durch das Gefetz vom io . April 1867 wird jede Gemeinde mit 500 und
mehr Einwohnern verpflichtet , eine öffentliche Mädchenfchule zu halten.

Die Zahl der öffentlichen Knaben - oder Mädchenfchulen , welche in jeder Gemeinde zu errichten

find, beftimmt der Departementsrat über Angabe des Gemeinderates . Der erftere beftimmt jene Mädchen-

fchulen , welche zufolge der Zahl der Befucherinnen eine Hilfslehrerin zugeteilt erhalten .
Ebenfo kann er beftimmen, ob ein oder mehrere Dorffchulen (Ecoles de hameau) mit einem Hilfs¬

lehrer oder einer Hilfslehrerin errichtet werden muffen4). ,
Das Gefetz regelt ferner die Gehalts- und Wohnungsfrage der Lehrperfonen .

Nach dem deutfch-franzöfifchen Kriege 1870/71 wendete man dem Volks-

Erziehungs- und -Unterrichtswefen die gröfste Aufmerkfamkeit zu.
Von weittragender Bedeutung für die Entwickelung des Volksfchulwefens,

befonders für die Errichtung zahlreicher Volksfchulhäufer in allen Teilen des
Landes , war das Gefetz vom 1 . Juni 1878 bezüglich der Gründung einer be-

fonderen Kaffe zum Baue von Schulhäufern 5
) .

Das Gefetz umfafst 3 Abfchnitte :
I) Über die Hilfsquellen.
II ) Über die Schulbaukaffe.

III ) Über die Verpflichtung zum Schulbau.
Am 16. Auguft 1878 wurde eine eingehende Anweifung für die Ausführung des genannten Ge -

fetzes herausgegeben .

I . Abfchnitt . Hilfsquellen .
Eine Summe von 60000000 Fr . wird dem Minifter für Kultus und Unter¬

richt zur Verfügung gelteHt, um als Zufchufs für den Neu- und Umbau von
Schulhäufern und deren Einrichtung an die Gemeinden verteilt zu werden.

Eine gleiche Summe von 60000000 Fr . wird für denfelben Zweck zu Dar¬

lehen an die hierzu berechtigten Gemeinden bereit gehalten .
Anfpruch auf den ftaatlichen Zufchufs haben nur jene Gemeinden , die nachweifen können , dafs

die vorzunehmenden Neu - und Umbauten die Mittel der Gemeinde überfteigen . Auf Grund des vom

Minifter genehmigten Planes wird die Beitragsleiftung entfprechend der finanziellen Lage der Gemeinde

angewiefen , wobei die Arbeiten innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren auszuführen find . Jenen

Gemeinden , welche keinen Anfpruch auf eine Beitragsleiftung erheben können , fteht es frei , von der

vorgenannten zweiten Summe von 60 Millionen eine Anleihe zu beheben .

II . Abfchnitt . Schulbaukaffe .
Unter Garantie des Staates wird eine befondere Kaffe begründet , die ge¬

nannte Summen verwaltet und den Titel Caijfe pour la conflruction des ecoles

führt .
Die erfte Summe von 60 Millionen , welche für Zufchüffe beftimmt ift , wird in 15 Jahres -Teil-

zahlungen von je 5000000 Fr . aus dem Budget des Unterrichtsminifteriums , vom Jahre 1878 an

gerechnet , rückerftattet .
Die Anlehen von der zweiten Summe von 60 Millionen können gegen eine Gefamtverzinfung und

Rückzahlungsquote von 2,5 % in 31 Jahren von den Gemeinden rückerftattet werden .

Alljährlich hat der Unterrichtsminifter über die. gefamte Gebarung und den Stand der Arbeiten

an den Präfidenten der Republik zu berichten .

4) Hameaux find Teile einer Gemeinde , welche vom Hauptorte , deffen Verwaltung fie unterftehen , entfernt Hegen .

Die Kinder diefer Hameaux haben oft einen weiten Weg zur nächften Gemeindefchule . Der Schulbefuch wird

dann eine Anftrengung , oft Gefahr für die kleinen Kinder und wahrend des Winters ift der Schulbefuch daher fehr un -

regelmäfsig . Die Lokalbehörden machen deshalb alle Anftrengung , diefen Hameaux ihrer Gemeinden eine vom Hauptorte

unabhängige Schule zu errichten . Derartige Schulen enthalten nur die Klaffe und Lehrerwohnung , weil das Gemeindeamt

mit der Schule des Hauptortes vereint ift , Sie find oft gemifcht , da fie eine zu geringe Schülerzahl aufweifen , um in 2

befondere Abteilungen geteilt zu werden und die geringen Gemeindemittel die Erhaltung eines Lehrers und einer Lehrerin

erfchweren .
5) Diefes Gefetz ift ein Werk des tatkräftigen Unterrichtsminifters Waddington , der dasfelbe am 1. März 1877

der Kammer zur Annahme vorlegte .
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Gefetz

vom
>. April 1867.
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Gefetz

vom
1. Juni 1878.
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Gefetz

vom .
x6. Juni 1881.

8.
Gefetz

vom
28. März 1882.

9-
Gefetz

vom
30. Oktober

1886.

III . Abfchnitt . Verpflichtung zum Schulbau .
Sobald die mafsgebenden Behörden auf Grund der beftehenden Gefetze

vom 15. März 1850 und vom 10. April 1867 die Errichtung einer Schule in einer
Gemeinde beftimmen , hat die letztere für deren Herftellung und Erhaltung Sorge
zu tragen .

Bei der Vereinigung von zwei oder mehr Gemeinden zu einem Schulbau wird durch eine befon-
dere Beftimmung die Beitragspflicht der einzelnen Gemeinden geregelt .

Je nach dem finanziellen Stand der Gemeinde ift die Errichtung neuer Volksfeinden entweder aus-
fchliefslich aus Gemeindemitteln zu beftreiten oder kann eine ftaatliche Unterftützung , beziehungsweife ein
Anlehen aufgenommen werden . Die Rückzahlungsbedingungen des letzteren regelt eine befondere Ver¬
ordnung .

Mit dem Gefetze vom 16 . Juni 1881 wurde die Unentgeltlichkeit des
Volksfchulunterrichtes ausgefprochen.

Dasfelbe Gefetz fordert in Gemeinden mit 500 oder mehr Einwohnern auch Kieinkinderfchulen
und zwar Salles ä'afile oder Ecoles materneiles und als Zwifchenglied diefer und der Volksfchule die
Clajfes enfantines .

Das Gefetz vom 28 . März 1882 fpricht den Schulzwang für jedes Kind
vom 6 . bis zum 13. Lebensjahre aus.

Die wichtigften Stellen diefes Gefetzes lind :
1) Der Elementarunterricht umfafst: Die moralifche und bürgerliche Erziehung ; Lefen und Schrei¬

ben ; die Sprachlehre und die Elemente der franzöfifchen Literatur ; die Geographie mit befonderer
Berückfichtigung von Frankreich ; die Gefchichte , befonders jene von Frankreich bis zur Gegenwart ;
einige allgemeine Anleitungen über Rechts - und Volkswirtfchaftslehre ; die Grundbegriffe der Natur -
wiffenfehaften und Mathematik und ihre Anwendung in der Landwirtfchaft , in der Gefundheitspflege , in der
Induftrie , in Handarbeiten und im Gebrauch der Werkzeuge der hauptlächlichften Handwerke ; die Grund¬
begriffe des Zeichnens , des Modellierens und der Mufik ; die Gymnaftik ; für die Knaben militärifche
Übungen ; für die Mädchen Näharbeiten .

2) Die Öffentlichen Volksfchulen haben aufser dem Sonntage einen freien Wochentag , an welchem
es den Eltern überlaffen bleibt , den Kindern aufserhalb der Schule Religionsunterricht erteilen zu laffen.
In den Privatfchulen ift der Religionsunterricht freigegeben .

4) Der Volksfchulunterrieht ift für die Kinder beiderlei Gefchlechtes vom
vollendeten fechften bis zum vollendeten dreizehnten Jahre obligat.

Der Unterricht kann in öffentlichen oder privaten niederen oder höheren Volksfchulen oder im
Haufe durch den Familienvater felbft oder durch eine von demfelben hierzu gewählte Perfon erteilt
werden .

5) In jeder Gemeinde befteht eine Schulkommiffion zur Überwachung des
Schulbefuches.

In Paris und Lyon befteht eine Kommiffion für jedes Gemeinde-Arrondiffement .
Die Punkte 6 bis 16 regeln die Beftimmungen über die Anmeldung der Schüler , über den Schul-

befuch und über die jährlich abzulegenden Prüfungen der zu Haufe unterrichteten Kinder .
17) In jeder Gemeinde befteht eine Schulkaffe (Artikel 15 des Gefetzes vom

10 . April 1867 ) .
Im Falle der erwiefenen Bedürftigkeit kann diefe Schulkaffe vom Unterrichtsminilterium unter -

ftützt werden .
18 ) Alljährlich werden durch den Akademie-Infpektor und durch die Departe¬

mentsräte dem Minifterium jene Gemeinden namhaft gemacht , die der vorge-
fchriebenen Zahl und Befchaffenheit von Schulräumen entbehren.

Das Gefetz vom 30 . Oktober 1886 ftellt die Organifation des Volksfchul-
unterrichtes feft 6) .

Der Volksunterricht wird in folgenden Anftalten erteilt :
1 ) Kieinkinderfchulen (Ecoles maternelles et clajfes enfantines '

) \
2 ) Niedere Volksfchulen (Ecoles firimaires elementaires) \
e) Siehe : H . Schvit . Vorganifation de Venfeignemeni Primaire . Paris 1887.
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3 ) Höhere Volksfchulen und Fortbildungsfchulen {Ecoles primaires fufie -
rieures et cours comp\ementaires ) -,

4) Handfertigkeitsfchulen (JEcoles manuelles d ’apprentijjfage ) .
Bereits im Jahre 1855 (Inftruktion vom 18 . Mai ) wurde beftimmt , dafs die

Salles d ’afile die Grundlage des Elementarunterrichtes bilden follen und nicht zu fchuien.
verwechfeln find mit jenen Anftalten , die nur die phyfifche Pflege der Kinder
anftreben .

Artikel 7 des Gefetzes vom 16 . Juni 1881 reiht die Salles d âfile unter die öffentlichen Volks “

fchuien und ändert den Namen in &coles materneiles ab . Das Alter der Kinder beträgt in diefen An¬
ftalten 2 bis 6 Jahre , wahrend die eigentliche Kleinkinderfchule ( Clajfes enfantines ) von 4- bis 7jährigen
Kindern befucht wird und bereits eine Vorbereitungsfchule der Volksfchule bildet .

Die Gemeinden werden durch das Gefetz nicht verpflichtet , Kleinkinder -
fchulen zu errichten . Nur in grofsen Gemeinden mit mindeftens 2000 Ein¬
wohnern und in Städten wird die Errichtung folcher Anftalten gefördert .

Die niederen Volksfchulen werden bereits durch das Gefetz von 1850
. Niedere

in Knaben -, Mädchen - und g'emifchte Schulen eingeteilt . Die obligate Schulzeit volksfchulen .
dauert vom 6 . bis 13 . Jahre .

Ift keine Kleinkinderfchule im Orte , fo können die Kinder bereits mit 5 Jahren in die Volks¬
fchule eintreten . Befuchern der Kleinkinderfchule ift es auch geftattet , erft im 7 . Jahre einzutreten .

Jede Gemeinde foll mindeftens eine Volksfchule befitzen . Zwei oder drei
kleine Gemeinden können ausnahmsweife eine gemeinfame Volksfchule er¬
halten . Ortfchaften , die von der nächften Schule 3 km entfernt find und minde¬
ftens 20 Kinder des fchulpflichtigen Alters aufweifen , mülfen eine Volksfchule
errichten . Orte mit 500 und mehr Einwohnern haben auch eine Mädchen -Volks -
fchule zu errichten , falls keine gemifchte Schule befteht .

Der Unterrichtsplan der Volksfchulen gliedert fich in 4 Kurfe (5. bis 7 . , 12.

7 . bis q . , g . bis 11 . und 11 . bis 13. Lebensjahr ) und umfafst Lefen , Schreiben , die Lehrz,el '

Grundbegriffe der Arithmetik und das metrifche Syftem , Gefchichte und Geo¬

graphie mit befonderer Berückfichtigung Frankreichs , Zeichnen , Singen , Hand¬

fertigkeit , Turnen 7
) .

Es kann bereits bei vollendetem II . Jahre eine Schulbefreiung eintreten , fofem fich das Kind

fein Abgangszeugnis durch eine abgelegte Prüfung erworben hat , die erkennen läfst , dafs das Schulziel

erreicht wurde . Die Kinder können fodann mit dem 12 . Jahre in die Cours comfilementaires eintreten ,
welche an die Elementarfchulen angegliedert find.

Die Grundzüge des franzöfifchen Elementarunterrichtes gipfeln in dem Beftreben , den Kindern

möglichft durch die Sinne anfchaulich zu machen , was fie in fich aufnehmen follen und ihnen aulser

einem gewiffen Mafse von fogenannter allgemeiner Bildung nur Dinge beizubringen , die fie im Leben

auch praktifch verwerten können . Man erzählt ihnen daher nicht nur was richtig , gut und fchön ift,
fondern man zeigt es ihnen auch und läfst fie , wo es angeht , dem Beifpiele folgen. So gewöhnt zum

Beifpiel der Zeichenunterricht nach fchÖnen Vorbildern das Auge des Kindes fchon in früher Jugend an

gefchmackvolle , fchöne und edle Formen . Die Unterrichtsübungen werden tunlichft den Ereigniflen des

täglichen Lebens entnommen 8).

Die höheren Volksfchulen und Wiederholungsfchulen haben die 13-

Vertiefung und Erweiterung der Volksfchulkenntniffe zum Ziele . voiUund
Nach dem Dekret vom 15. Januar 1881 werden diefe Anftalten in zwei Wie^ j

°'“ng5 '

Kategorien geteilt : Wiederholungskurfe mit einem Schuljahr , die mit den nie¬
deren Volksfchulen vereint werden und eigentliche höhere Volksfchulen mit

zwei bis drei Jahren , die felbftändlig beftehen .

*) Platrier . Nouveau cours d ’eiudes j>nmaires . Parts . Dufiont . 6. Bände . Paris 1895*
8) Nach : C. M . Sombart . Wanderungen durch Parifer Volks * und Fachfchulen . Berlin 1896.
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16.
Auflaffung
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Kongregations -
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*7»
Lehrperfonen

und
Schulaufficht .

18.
Statiftik .

Die Handfertigkeitsfchulen bieten den jungen Leuten Gelegenheit,
für beftimmte Berufszweige die manuelle Fertigkeit und die erforderlichen tech-
nifchen Kenntniffe zu fammeln.

Sie find Lehrlingsfchulen mit theoretifchem und praktifchem Unterricht . Für Mädchen beftehen

befonders Haushaltungsfchulen .
Volksunterrichtsanftalten , welche alle genannten Schulen umfaßen , nämlich

Kleinkinderfchule , niedere und höhere Volksfchule und Handfertigkeitsfchule ,
fowie teilweife Internate , heifsen Ecoles nationales.

Derartige Anlagen beftehen derzeit nur in geringer Anzahl und wird erft die Erfahrung die Nütz -

lichkeit derfelben lehren können .
Durch das Vereinsgefetz vom i . Juli igoi wurde die Auflöfung der geift-

lichen Kongregationen beftimmt und lautet der auf das Unterrichtswefen ^
bezugnehmende Artikel 14 :

Keinem Mitglied einer nicht autorifierten geiftlichen Kongregation ift es
geftattet , unmittelbar oder durch Mittelsperfonen irgend eine Unterrichts¬
anftalt zu leiten, noch an einer folchen Unterricht zu erteilen.

Infolge diefer Beftimmung wurde eine grofse Zahl von Kongregationsfchulen gefchloffen und

konnten viele Öffentliche Schulen die Überzahl der Kinder nicht aufnehmen , weshalb die Gemeinden
durch ein neuerliches Rundfehreiben aufgefordert wurden , für den Bau entfprechender Schulen zu forgen,
widrigenfalls den Präfekten das Recht zufteht, felbft die Bauarbeiten auf Rollen der Gemeinden ausführen

zu laffen. Der Staat gewährt jenen Gemeinden, welche nicht in der Lage find , die ganzen Baukoften zu
beflreiten , entfprechende Unterftützungen .

Die Lehrperfonen werden folgendermafsen eingeteilt : a) Geprüfte definitive Lehrer (Inßituteurs
titulairs ) mit iooo bis 2000 Franken jährlich und geprüfte definitive Lehrerinnen (Inftitutrices titulaires )
mit 1000 bis 1600 Franken ; ;

b) Oberlehrer ( Titulairs ) , die mit der Leitung einer Schule von mehr als 2 Klaffen betraut find.
Sie erhalten eine Zulage von 200 bis 400 Franken und freie Wohnung oder Wohnungsentfchädigung ;

c) Lehrer und Lehrerinnen (.Inßituteurs und Inßitutrices ßagiaires ) mit gefetzlicher Vorbildung
und Reifezeugnis erhalten 800 Franken und haben Wohnungsanfpruch ; ^

d) Direktoren und Direktorinnen an höheren Volksfchulen {Directeurs und Directrices d 'ecoles

pprimaires fuperieures ) mit 1800 bis 2800 Franken und freier Wohnung ;
e) Lehrer und Lehrerinnen an höheren Volksfchulen (Infiituteur sadjoints und Inßitutrices adjointes)

mit 1100 bis 2100 Franken und freier Wohnung ;
f) Hilfslehrer (Maitres auxiliairs ) mit 50 bis 100 Franken für eine Stunde und Woche .
Das Land ift in 86 Departements (einfchliefslich Algier 90) geteilt , welche

wieder in Arrondijfements und Cantons unterteilt find . Die kleinften Unter¬
teilungen find die Gemeinden ( Communes ).

Die Ob er aufficht über das gefamte Schulwefen übt das Minifterium für
den öffentlichen Unterricht , beziehungsweife der Unterrichtsrat ( Confeil de l’in-
Jlruction publique) . ;

Das Land ift einfchliefslich Algier in 17 Schulbezirke geteilt , die Akade¬
mien heifsen .

Ferner beftehen Departements -, Arrondifiements- und Orts-Schulräte .
Die Schulinfpektoren teilen lieh in 8 General-Infpektoren [Infpecteurs generaux de l ’infiruction

publique )^ 4 Infpektorinnen für die Kleinkinderfchulen , 17 Rektoren und 90 Infpektoren der Akademien
(Recteurs et Infpecteurs de l ’academie) und 460 Volksfchulinfpektoren (Infpecteurs de l 'enfeignement pri -
maire ), Aufserdem beftehen für die fchulärztliche Aufftcht Medecins infpecteurs departementales et com -
munaux .

In jedem Departement wird der Dienft des Volksfchulunterrichtes durch
einen Akademieinfpektor ( .Infpecteur d 'aeademie ) überwacht . Dem Präfekten
jeden Departements ift ein befonderer Schulrat mit dem Namen Confeil departe-
mental de l 'enfeignement primaire beigegeben .

Alljährlich werden vom Unterrichtsminifterium ftatiftifche Berichte unter
dem Titel : Refume des etats de ßtuation de l’enfeignement primaire veröffent-
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licht und feit dem Jahre 1878 erfcheint alle fünf Jahre ein Rapport Jur la flati -
ftique de l’enfeignement primaire .

Der erfte im Jahre 1878 erfchienene Band umfalst das Schuljahr 1876 bis 1877, der zweite im Jahre
1880 erfchienene Band enthält eine vergleichende Statiftik des Volksunterrichtswefens vom Jahre 1829
bis 1877 . Der dritte Band umfafst die Jahre 1877 bis 1882 , der vierte Band die Jahre 1882 bis 1887 ,
der fünfte Band die Jahre 1887 bis 1892 und der fechfte im Jahre I900 erfchienene Band umfafst die

Jahre 1892 bis 1897 9).
Frankreich hat ungefähr 38520000 und Algier ungefähr 4430000 Ein -

z y
'
d

wohner . Einwohner
Die Zahl der vorfchulpflichtigen Kinder im Alter vom vollendeten zweiten und ZaM der

,
x: ö ' 1 fchulpflichtigec

bis zum vollendeten fechften Jahre , welche teils die Ecoles maternelles , teils die Kinder .
Clajfes enfantines befuchen können , ift in Frankreich 2666900 und in Algier
439 100.

Die Zahl der fchulpflichtigen Kinder im Alter von fechs bis dreizehn
Jahren ift in Frankreich 4636400 , was ungefähr 12,12 °/0 der Gefamtbevölkerung
entspricht . In Algier waren 705300 fchulpflichtige Kinder , was ungefähr 15 ,9 °/0
der Gefamtbevölkerung ausmacht .

Die Zahl der Kinder von dreizehn bis fechzehn Jahren , von welchen noch
ein Teil die Volksfchule befucht , ift in Frankreich 1 997100, in Algier 260 800 .

Die Gefamtzahl der Kinder in allen drei Altersgruppen beträgt fomit
in Frankreich 9 300 400, in Algier 1399 200 , d . i . zusammen 10 699 600.

Für die Erkenntnis , welche Zahl von Schulen , Klaffen und Lehrkräften erforderlich ift , erfcheint

die Dichtheit der Bevölkerung von befonderer Wichtigkeit . Im allgemeinen erfordern die dicht bevöl¬

kerten Landesteile weniger Schulen und infolgedeffen geringere Schulausgaben als die minder dicht

bevölkerten .
Die Flächenausdehnung Frankreichs beträgt 536 464 4km, wobei 72 Ein¬

wohner auf 1 <ikni entfallen . Die letztere Zahl wechfelt je nach der Dichtheit
der Bevölkerung ungemein , he beträgt in Bajfes -Alpes 17 , in Seine 6959. Es ent¬
fallen auf l «km 9 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren , wobei ebenfalls grofse
Verfchiedenheiten (2 bis 669 ) Vorkommen .

In jedem der Departements (90 einfchliefslicli Algier ) befteht ein Akademie -Infpektor und der Zahl 2°-

der Schulen , fowie der Gröfse der Departements entfprechend , eine Anzahl von Volksfchulinfpektoren y olksfchui_
[Jnfpecteurs primaires '

) . Die Gefamtzahl der letzteren ift 455 , wobei auf 149 Volksfchulen oder auf jnfpektorcn .
230 Klaffen ein Volksfchulinfpektor entfallt .

Die Zahl der verfchiedenen Volksbildungsanftalten ift ungefähr 2I -

folgende : Voiksbiidungs-
1) Ecoles maternelles und Clajfes enfantines . anftaiten .

In Frankreich beftehen 5538 , in Algier 145 , das ift zufammen 5683 folcher
Anftaiten , wovon die Hälfte öffentlich , die andere Hälfte privat find.

Die Zahl der Gemeinden , welche mindeftens eine Kleinkinderfchule befltzen, ift 1673 , während fie

im Jahre 1886 bis 1887 noch 4010 betrug , was fich daraus erklärt , dafs nach dem Gefetze vom

30 . Oktober 1886 zahlreiche Ecoles maternelles gefchloffen wurden und nur in Form von Clajfes enfantines

an die Volksfchulen angegliedert erfcheinen . Es entfallen 18 Kleinldnderfchulen auf je 10000 Kinder

im Alter von 2 bis 6 Jahren .
2) Ecoles primaires elementaires .
In Frankreich find derzeit 66551 , in Algier 1028 , d . i . zufammen 67579

öffentliche niedere Volksfchulen ; in Frankreich 15492» in Algier 133 , d . i . zu¬
fammen 16075 private Volksfchulen . Somit beträgt die Gefamtzahl der niederen
Volksfchulen in Frankreich und Algier 83 654.

3) ftcoles primaires fuperieures .
°) Staiiflique de l 'enfeignement primaire , Tome Vlieme . 1892—1897. Paris 1900 .

Ferner : Rapports du Jury international . Expofition unvuerfelle de 1900 . Educahon et enf eignement . l . 1.

Paris 1902.
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Es beftehen in Frankreich 217 höhere Volksfchulen für Knaben und 88
für Mädchen , in Algier 2 für Knaben und 1 für Mädchen , fomit zufammen 304
öffentliche Anftalten diefer Gattung .

Die Zahl der privaten höheren Volksfchulen beträgt in Frankreich 3 für Knaben und 5 für

Mädchen , fomit zufammen 8 . In Algier gibt es keine folchen Schulen .

Die Summe aller höheren Volksfchulen beträgt fomit 312. Die Summe
der niederen und höheren Volksfchulen ift 83 966 . Hierbei entfallen durclifchnitt -
lich auf je 10000 Einwohner 17 Volksfchulen und auf je 1000 Kinder des fchul -

pflichtigen Alters von 6 bis 13 Jahren 18 Volksfchulen .
Aufser den höheren Volksfchulen beftehen die Wiederholungskurfe ( Cours

complementaires ) und zwar 705 an öffentlichen und 614 an privaten Schulen .
Hierher gehören auch die 309 höheren Volksfchulen der Stadt Paris mit zwei- und mehrjährigen

K .urfen, welche den Namen £ coles municipales de la ville de Paris führen .

5140 öffentliche Volksfchulen belitzen Turnfäle ; 797 befitzen Handfertig -
keitsfäle , bei 52 828 öffentlichen Volksfchulen find Schulgärten vorhanden .

Von den 36 520 Gemeinden Frankreichs und Algiers befitzen nur 48 keine Volksfchulen .
20 786 Gemeinden haben mindeftens eine öffentliche Volksfchule für Mädchen .

Jede Kleinkinderfchule befitzt in der Regel zwei Abteilungen .
Die Zahl der Klaffen der öffentlichen niederen Volksfchulen ift 145 955

wobei auf 100 Schulen 174 Klaffen entfallen .
91,9

5.7
1 .7
0,5
0,2

Prozent aller Klaffen haben
tt 1t ft tt

tt tt tt 1t

tt tt tt tt

tt tt tt tt

50 oder weniger ,
51 bis 60 ,
61 „ 70,
71 „ 80,
über 80 Schulkinder .

23-
Zahl der

Lehrkräfte
und

Zahl der
Schulbefucher .

Die Zahl der Kindergärtnerinnen ( .MaüreJJes des ecoles maternelles ) ift 9414.
An allen niederen und

^
höheren , öffentlichen und privaten Volksfchulen ift

die Zahl der Lehrer 67 339, jene der Lehrerinnen 84 938 fomit zufammen 152 277.
töie Zahl der Lehrkräfte in den öffentlichen höheren Volks - und Wiederholungsfchulen ift 2785.
Die Zahl der fchulbefuchenden Kinder war 729 648 in den Kleinkinder -

fchulen , 5531418 in den niederen Volksfchulen und 64658 in den höheren
Volksfchulen .

24. Es beftehen 41498 Volksfchulbibliotheken {Bibliotheques fcolaires ) mit

^ par̂ md
” ’ 7 2I 9 43 8 Bänden , ferner 2748 Lehrerbibliotheken (Bibliotheques pedagogiques )

Schuikaffen . mit 1116523 Bänden .
Die beftehenden 16878 Scbulfparkaffen haben Einlagen von 9880031 Franken .
Die Schulkaffen (Caijfes d ’ecoles) beftehen in der Zahl von 16 938 mit zufammen 6 140 386 Franken .

25. Die Gefamtausgaben für den Volksunterricht (Enfeignement primaire )
A “s/ fe7 betrugen 1898 rund 214 Millionen Franken , wovon 144 Millionen Franken auf

Volksunterricht , den Staat und 70 Millionen Franken auf die Gemeinden entfielen .
Die Baukoften einer einklaffigen Volksfchule betrugen im Mittel 14 200 Franken , jene einer

Doppelvolksfchule (mit einer Knaben - und einer Mädchenklaffe) 30 850 Franken . Der durchfchnittliche
auf einen Schülerplatz entfallende Koftenbetrag war 270 Franken .

26. Im Jahre 1900 betrug in Paris die Zahl der im fchulpfiichtigen Alter von
voikstchuiwefen 5 bis ^ Jahren fliehenden Kinder 250 000 . Von diefen befuchten 133 100 Kinder

stadt Paris . ( 71800 Knaben und 61300 Mädchen ) die öffentlichen Volksfchulen . Die Zahl

der Klaffen war 1560 bei den 202 Knabenfchulen und 1420 bei den 196 Mädchen -
fchulen . Die Zahl der Lehrkräfte war 3436 . Jedes Schulgebäude hat 7 bis
8 Klaffen , und die durchfchnittliche Schülerzahl einer Klaffe war 44 .
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Da ein Mangel an Volksfchulen vorhanden ift und viele Eltern ihre Kinder nicht in den kon-

feflionslofen öffentlichen Volksfeinden unterbringen können , muffen fie diefeiben , auf Koften der Stadt ,
in die konfeffionellen Privatfchulen fenden . Zur endgültigen Behebung der Schulnot wurde in jüngfter
Zeit eine Stadtanleihe von 65 Millionen Franken aufgenommen.

Die Zahl der Kinder des vorfchulpflichtigen Alters von 2 bis 6 Jahren

betrug 170000 . Kleinkinderfchulen beftehen 160 mit 650 Klaffen , 30000 Schülern

und 720 Lehrkräften . Die Ausgaben für das Jahr 1900 waren für die Klein¬

kinderfchulen 2 800 000 Franken , für die niederen Volksfchulen 13 800 000

Franken . Die Gefamtausgaben für das Parifer Schulwefen betrugen 32 Mil¬

lionen Franken .
Die im Jahre 1849 begründeten Schulkaffen fmd eine befondere Parifer Einrichtung ; aus den-

felben wurden 1900 1360000 Franken für Schülerwohlfahrtseinrichtungen ausgegeben , wovon I Million

Franken auf Schulküchen entfielen , die feit 1880 beftehen , 220000 Franken auf Ausflüge und Ferien¬

kolonien , welche 1887 begründet wurden , 60 OOO Franken auf Kindergärten und 80000 Franken auf

verfchiedene Einrichtungen . Für Prämien in den Volksfchulen bewilligte der Staat 230700 Franken ;
aufserdem wurden an die beften Schulkinder Sparkaffenbücher im Betrage von 105 900 Franken verteilt .

Für Schuhwerk und Kleidungsftiicke wurden 500 000 Franken an arme Schulkinder verausgabt . Seit 1889

wurden Knaben - und Mädchenhorte ( Clajfes de gar de) eingerichtet , von welchen derzeit 350 beftehen , für

welche 600 000 Franken verausgabt wurden . Die Koften der fchulärztlichen Aufficht waren 100 800

Franken . Die Schulbedürfniffe werden den Kindern unentgeltlich verabfolgt , und betrugen die Ausgaben
für Bücher , Hefte , Federn u . f. w. im Jahre 1900 für ein Kind 2,so Franken .

2. Kapitel .

Beftimmungen für den Bau und die Einrichtung von Volksfchul-
häufern 10 ) .

Die wichtigften Schriftftücke , welche Beftimmungen über den Bau . und die Einrichtung der Volks -

fchulhäufer in Frankreich enthalten , fmd :
A ) Das Rundfehreiben vom 30 . Juli 1858 ;
B) der minifterielle Bericht über die Parifer Weltausftellung im Jahre 1867 ;
C) der Erlafs des Seine -Präfekten vom Januar 1872 ;
D) das Programm desfelben vom Jahre 1873 ;
E ) das Rundfehreiben vom 15 . Juni 1876 ;
F ) das Reglement vom 17 . Juni 1880 ;
G ) das neue Reglement vom 28 . Juli 1882 ;
H ) das Parifer Reglement vom II . März 1895 .

A) Rundfehreiben vom 30 . Juli 1858.
Die wefentlichften Stellen diefes Rundfehreibens , foweit es fich auf bauliche Anordnungen bezieht ,

fmd folgende :
Die erfte Forderung ' an ein Schulgrundftück ift eine zentrale Lage , a 7.

leichter und luftiger Zugang . Das Schulhaus foll einfach und befcheiden , aber Rund
^
c
o
h
Jl
eiben

bequem fein , entfernt von lärmenden und ungefunden Wohnungen und Betrieben , 30- Juli is$s.

welche den Kindern moralifch oder phyfifch fchaden könnten .

Das Lehrzimmer ift zu unterkellern , mit Holzboden zu verfehen , gut zu

beleuchten , dem Einfluffe der Sonnenftrahlen zugänglich zu machen und mit Fen -

10) Der Wortlaut der einzelnen Schriftftücke wurde zum Teil den OriglnalerläfTen entnommen , zum Teil aus nach -

ftehenden Werken entlehnt :
P . Planat . Nouveau Reglement four la conßruction des ecoles primaircs . Paris 1881 .

F » Narjoux , Ecoles publigues en France et en Angleterre , Paris 1881.

J . A . Nonus . Les baiiments fcolaires . Paris 1883.
C . PoMPfcE. La maifon d 'ecole rurale . Paris 1877.
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